


Seit nunmehr 14 Jahren bestehend, hat die Zeitschrift unentwegt an ihrem 
Programm,

Förderung und Unterweisung der Ehren- wie der Berufsbeamten, 
Erleichterung des geschäftlichen Verkehrs, Durchdringung der Amts- 
verwaltungen mit dem Geiste der Selbstverwaltung, 

festgehalten und die fortwährend steigende Abonnentenziffer beweist die Anerkennung, 
die sie bei allen Interessenten gefunden.

Wir stellen Probe-Nummern und Probe-Abonnements gern zur Verfügung 
und bitten gest. verlangen zu wollen.

Wer sich einmal an das Blatt gewöhnt, mag es nicht wieder 
missen.

Die älteren Bände geben wir, soweit noch vorhanden, zu nachstehenden 
Preisen ab:

Jahrgang 1893 in Leinen gebunden (statt W. 8,60) nur Mk. 3,—
„ 1894 „ „ „ 8,60 „ „ 3

1896 /„ 1896 | Insten

„ 1897 in Leinen gebunden „ 8,60 ' „ „ 8,50
1898 „ „ 8,50 „ „ 4,50

„ 1899 „ „ „ 8,60 „ „ 5,—
1900 „ „ „ 8,50 „ „ 5,50
1901 „ „ 8,60 „ „ 6,50
1902 „ „ „ 8,60 „ „ 6,50
1903 „ „ 12,— „ „ 10 —
1904 „ „ , 12,- „ , 10,—

Alle 10 Jahrgänge — wenn auf einmal bezogen — zu dem Preise von
50 Mk. (statt 92 Mk.).

I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung,
G. m. b. H.,

Berlin w. 35, Lützowstr. 107/8.
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für
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Dieselbe ist gleich wertvoll für große, wie für kleine Verwaltungen und 
ersetzt infolge der geschickten Behandlung des Stoffes eine ganze Reche von 
Spezialwerken. In eingehender, letchtverftändlicher Form finden alle Fragen, 
die mit der Praxis der Selbstverwaltung Zusammenhängen, sach
gemäße Behandlung.



I. Outtentag, Verlagsbuchhandlung, m. b. £>., Serlin W.i.

Unentbehrlich für die tägliche Praxis!
Übersichtlich! Handlich! Ergänzt bis 1904.

Billiger Ersatz für die offiziellen Sammlungen!
Neue (vierte) Auflage.

Die Rechtsgrundsätze
des Königlich Preußischen 
Ober- Uerwattungsgerrchts.

Vierte, gänzlich neu bearbeitete und bis zur Gegenwart ergänzte Auflage

herausgegeben von

Fr. Kunze, und Dr. jur. G. Kautz,
Wirklicher Geh. Oberregierungsral Geh. Regierungsrat u. Vortragender

Rat im Reichsamt des Innern.

■■ 3 Künde.-------
Subskriptionspreis pro Dogen BB Pfg. (komplett ca. 75 Mk).

Nach Erscheinen des Gesamtwertes tritt Preiserhöhung ein.

Vollständig und zuverlässig!
Enthält auch sämtliche Entscheidungen in Staats- und Kommunalsteuersachen!

Ein großer Teil des Werkes liegt schon fertig gedruckt vor, sodaß schnellstes 
Erscheinen gewährleistet ist. — Besonders wurde auch Sorge getragen, daß der 
wichtigem., die Steuersachen umfassende Band rechtzeitig zur Ausgabe gelangt.

Die Unentbehrlichkeit dieses Sammelwerkes für die Verwaltungs
behörden dürfte einer erneuten Hervorhebung nicht bedürfen. Bildet dasselbe 
doch — nunmehr wieder bis zur Neuzeit fortgeführt — vollen Ersatz für die 
infolge ihres großen Umfanges (54 Bände) unübersichtlich gewordene offizielle 
Sammlung und hat vor dieser den billigen Preis voraus. Dazu kommt, 
daß unsere Sammlung auch die im Preuß. Verwaltungs-Blatt und 
andere noch nicht publizierte Entscheidungen enthält und so die vollständigste 
Sammlung ist, die existiert. Für Gemeindeverwaltungen besonders 
ist das Werk ganz unentbehrlich.
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I. Guttentag, Verlagsbuchhandlung,

G. m. b. H.





Vorwort.

Schon vor nahezu 5 Jahren war die 4. Auflage des Kommentars 
vergriffen. Durch umfangreiche Arbeiten und sonstige persönliche 
Hindernisse war es leider trotz der liebenswürdigsten Mahnungen 
der Herren Verleger mir nicht möglich, sofort die Neubearbeitung 
des Werkes so weit zu fordern, daß die 5. Auflage rechtzeitig er
schien. Dazu kam, daß inzwischen die Rechtsprechung in weitem 
Umfange Neues aus dem schwierigen Gesetze entwickelte, so daß 
es angezeigt erschien, in dieser Beziehung erst einen gewissen Ab
schluß abzuwarten. Nicht minder wirkte der Umstand mit, daß 
von verschiedenen Seiten angekündigt wurde, es werde eine Um
änderung des Fluchtliniengesetzes an maßgebender Stelle geplant, 
und wenigstens solle das in Aussicht gestellte Wohnungsgesetz auch 
Änderungen des Fluchtliniengesetzes mit sich bringen. Es war 
deshalb sicher geboten, zunächst abzuwarten, wie weit diese Ab
sichten sich verwirklichen würden. Aus dem zu Nr. VI der Ein
leitung Dargelegten geht nun hervor, daß einmal die Verabschiedung 
des Wohnungsgesetzes noch in weitem Felde steht, und dann die 
tut Entwurf geplanten Abänderungen des Fluchtliniengesetzes nur 
in ganz geringem und unwesentlichem Maße die bisherige Recht
sprechung berühren würden, daß ferner eine Abänderung des 
Fluchtliniengesetzes nach der bestimmten Erklärung der Regierung 
Liberhaupt nicht in Aussicht genommen ist. Unter diesen Umständen 
war ein längeres Abwarten wertlos und der Abschluß und die 
Ausgabe der neuen Auflage eine gebieterische Notwendigkeit.

Die Neubearbeitung und Erweiterung des Werkes ist eine 
erhebliche und wesentliche. Ich habe mich bemüht, die Ergebnisse 
der Rechtsprechung bis in die neueste Zeit — bis zum Mai 1905 — 
möglichst vollständig zu benutzen und wiederzugeben, auch einige
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IV Borwort.

neue Gesichtspunkte hervorzukehren und zu bearbeiten. Wenn ich 
auch manches überflüssig Gewordene über Bord geworfen habe, so 
ist der Umfang der Arbeit doch nicht unerheblich gröber geworden. 
Trotzdem habe ich mich der bisherigen Einteilung durchweg an
geschlossen. Dadurch sind allerdings die einzelnen Unterabteilungen 
der Erläuterungen sehr umfangreich geworden. Maßgebend für 
mich war die Erwägung, daß in der bisherigen Rechtsprechung 
und in Kommentaren und Aufsätzen nach der bisherigen Einteilung 
zitiert ist, und daß es deshalb für die Benutzung des Kommentars 
ohne Zweifel zur Erleichterung dient, wenn diese Einteilung nach 
Nummern und Buchstaben dieselbe bleibt. Um aber die Ver
wertung des Buches für den praktischen Gebrauch erheblich leichter 
zu gestalten, ist sowohl dem Inhalts-Verzeichnis im Eingänge, als 
auch dem Sachregister am Schlüsse die größte Sorgfalt gewidmet. 
Es sind namentlich in dem letzteren nicht nur die Stichworte an
gegeben, sondern ganz kurz dabei die weitere rechtliche und sachliche 
Beziehung vermerkt, so daß es jedem leicht werden wird, das zu 
finden, was er haben will und braucht. Die Register hat Herr 
Kammergerichts-Referendar Dr. jur. Israel hier in sorgfältiger, 
ausgiebiger Weise bearbeitet, dem ich dafür aufrichtigen Dank 
schulde. Sie werden der Benutzung des Buches sehr zustatten 
kommen.

Den Herren, welche durchweg die 4. Auflage des Kommentars 
in so überaus wohlwollender Weise besprochen haben, sage ich an 
dieser Stelle meinen besten Dank. Sie werden aus dieser Auflage 
ersehen, daß ihre Bemerkungen von mir in eingehender Weise be
achtet und benutzt sind, daß ich sie auch da, wo ich glaubte, auf 
meiner Ansicht beharren zu müssen, zu widerlegen versucht habe. 
Möge auch diese Arbeit eine wohlwollende Aufnahme finden, das 
würde für mich die größte Befriedigung für meine nicht geringe 
Mühe und Arbeit sein.

Berlin, den 28. Juni 1905.

Dr. v. Strauß und Torney.
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Ginleitung.

Das Bedürfnis einer Regelung, wie sie durch das Gesetz vom 
2. Juli 1875 erfolgt ist, war bereits seit längerer Zeit in dringender 
Weise hervorgetreten Namentlich die in raschem Anwachsen be
griffenen größeren Städte hatten fortgesetzt lebhafte Klagen darüber 
erhoben, daß ihnen die Verpflichtung, für Herstellung und Unter
haltung der Straßen und Plätze zu sorgen, eine Last aufbürde, 
die immer drückender werde und schließlich zum finanziellen Ruine 
des städtischen Haushaltes führen müsse. Die Staatsregierung sah 
sich deshalb veranlaßt, in den Entwurf der Wegeordnung, der 
dem Landtage im Januar 1865 zur Beschlußfassung zuging/) unter 
den §§ 37 und 38 Bestimmungen, wodurch dies Gebiet neugeordnet 
werden sollte, aufzunehmen und diese später, als das Abgeordneten
haus die Wegeordnung ablehnte, in einem besonderen, dem Land
tage kraft Allerhöchster Ermächtigung vom 6. Februar 1866 vor
gelegten Gesetzentwürfe zusammenzustellend) Wegen Schlusses der 
Session gelangte der Entwurf nur in der dazu eingesetzten Kommission 
des Herrenhauses zur Beratung,-^) wurde aber noch im Laufe des
selben Jahres auf Grund Allerhöchster Genehmigung vom 
19. November 1866 mit einigen, den Beschlüssen der Herrenhaus- 
Kommission entsprechenden Abänderungen nochmals eingebracht* 2 3 4) 
und auch vom Herrenhallse im wesentlichen unverändert ange-

*) Nr. 11 der Drucksachen des HH 1865
2) Nr. 11 der Drucksachen des HH. 1866.
3) Nr. 14 der Drucksachen des HH 1866.
4) Nr. 31 der Drucksachen des HH. 1866, II. Sitzungsperiode.

II
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trommelt.1 2 3) In der Kommission des Abgeordnetenhauses vermochte 
man sich dagegen über die maßgebenden Grundsätze nicht zu einigen 
und so blieb der Entwurf liegen.

Erst am 28. Januar 1875 unterbreitete die Staatsregierung 
dem Hause der Abgeordneten von neuem einen Gesetzentwurf,-) 
woraus demnächst das Gesetz vom 2. Juli 1875 hervorgegangen 
ist. Der Entwurf wurde vom Abgeordnetenhause einer besonderen 
Kommission überwiesen und hier einer durchgreifenden Umge
staltung unterzogen.2) Das Haus selbst nahm dann wieder ver
schiedene, zum Teil ebenfalls erhebliche Abänderungen vor4) Im 
Herrenhause dagegen fand der so festgestellte Entwurf ohne vor
gängige Kommissionsberatung Annahme- auch bieten die ver
hältnismäßig kurzen Verhandlungen für die Auslegung keine 
Momente von Bedeutung.^)

Die Regierungsvorlage verfolgt nach der ihr beigegebenen 
Begründung den Zweck, die Interessen der Gemeinden mit denen 
der Grundeigentümer auszugleichen, will im übrigen soviel als 
tunlich an den bisher in der Verwaltung angenommenen und 
als praktisch bewährten Grundsätzen festhalten, berücksichtigt dabei 
indes auch die neue allgemeine Bauordnung für das Königreich 
Württemberg vom 6. Oktober 1862, sowie das Großherz. Badcnsche 
Gesetz, die Anlage von Ortsstraßen und die Feststellung der Bau
fluchten sowie das Bauen längs der Landstraßen und Eisenbahnen 
betr., vom 20. Februar 1868. Sie zerfällt in vier Abschnitte:

I. Verfahren bei Festsetzung der Fluchtlinien (§§ 1—9, im 
Gesetze §§ 1—10).

II. Entschädigung der Grundeigentümer (§§ 10 und 11, im 
Gesetze §§ 13 und 14)

III. Erleichterung der Gemeinden in Tragung der Kosten fitr 
neuanzulegende. Straßen (§ 12/ im Gesetze § 15).

1) StenB. des OH. 1867 S. 209.
2) Nr. 23 der Drucksachen des AH 1876.
3) Nr. 279 der Drucksachen des ÄH. 1875.
4) Zweite Beratung StenB. S. 2027—2047, dritte Beratung 

S. 2116—2128; vgl. Nr. 316, 364, 404, 417, 421, 423—426, 430 
der Drucksachen.

ö) StenB. des HH. S. 613, 614. S. 648, 649. Wo in den 
späteren Erläuterungen die Seitenzahl allein Zitiert wird, sind die StenB. 
des AH. gemeint.
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IV. Ausführungs- und Übergangsbestimmungen (§§ 13—17, 
im Gesetze §§ 16—20).

I. Vor Erlaß des Gesetzes hatte über die Anordnung oon 
Fluchtlinien lediglich die Polizeibehörde zu befinden. Ihre Be
fugnis dazu gründete sich in dem Gebiete des ALR. auf die Vor
schriften der §§ 65 ff. Titel 8 Teil I daselbst, wonach Bauten nur 
mit Erlaubnis der Obrigkeit vorgenommen werden dürfen und 
diese darauf zu achten hat, daß die Bauten nicht zum Schaden 
des gemeinen Wesens oder zur Verunstaltung der Städte und 
öffentlichen Plätze gereichen. Das hieraus abgeleitete Recht der 
Polizeibehörden, in einzelnen Fällen Fluchtlinien vorzuschreiben, 
bestand in unangefochtener Geltung und war auch in den meisten, 
auf Grund des Gesetzes über die Polizeivcrwaltung vom 11. März 
1850 erlassenen Baupolizei - Ordnungen ausdrücklich anerkannt. 
Der Gemeindcvorstand wurde wohl gehört, eine maßgebende Ein
wirkung besaß er aber nicht. — Gleiche oder ähnliche Vorschriften') 
galten in den übrigen Landesteilen, wo allerdings zum Teil in 
den Städten eine eigene Polizeiverwaltung nicht besteht, vielmehr 
der Gemeindevorstand auch die Polizei handhabt.

Auf derselben gesetzlichen Grundlage ruhte das Recht der 
Polizeibehörde zur Aufstellung von Bebauungsplänen, da ein Be
bauungsplan nichts anderes enthält, als die im voraus und nach 
einem einheitlichen Plane vorgenommene Festsetzung von Flucht
linien für eine größere Fläche. Der enge Zusammenhang mit 
den kommunalen Interessen uiib die einschneidende Bedeutung der 
Bebauungspläne hatten indes dahin geführt, hier einesteils den 
Gemeindebehörden, anderenteils den Regierungen eine weiter
reichende Mitwirkung einzuräumen. Der Erlaß des Ministers für 
Handel 2c. vom 12. Mai 1855 (MBl. S. 100) überwies im all
gemeinen die Initiative der Gemeindebehörde, behielt aber den 
Regierungen die Befugnis vor, in solchen Fällen, wo die Ge
meindebehörde aus unzureichenden Gründen mit der Entwerfung 
eines sich als notwendig erweisenden Bebauungsplanes zögern 
sollte, anderweit für eine Ausführung durch die Ortspolizeibehörde 
zu sorgen. Einer besonderen Behandlung wurden die sogenannten

') Sie sind in Nr. 23 der Drucksachen des AO. 1875 S. 10 bis 11 
in der Anmerkung aufgeführt.

IP
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Retablissementspläne, Pläne für die Wiederbebauung ganzer durch 
Feuer zerstörter Ortsteile unterworfen- für sie war ein jedes
maliges unmittelbares Eingreifen der Regierung angeordnet.

Der Gesetzentwurf sah nun von einer Beteiligung der Regie- 
rungen völlig ab und gewährte der Gemeindebehörde einen größeren 
Einfluß- er hielt aber die Unterscheidung zwischen den angedeuteten 
drei Fällen fest. Die Aufstellung von Retablissementsplänen wurde 
unbedingt vorgeschrieben, die Anregung zur Aufstellung von sonstigen 
Bebauungsplänen sowohl dem Gemeindevorstande wie der Polizei
behörde freigegeben und die Entwerfung beider Pläne dem Ge
meindevorstande im Einverständnisse mit der Gemeinde und der 
Ortspolizeibehörde übertragen, dagegen die Festsetzung von Flucht
linien für einzelne Fälle der Ortspolizeibehörde im Einverständ
nisse mit dem Gemeindevorstande zugewiesen. Bei Meinungsver
schiedenheiten zwischen OrtSpolizeibehördc und Gemeindevorstand 
sollte überall der Kreisausschuß, in Stadtkreisen der Bezirksaus
schuß entscheiden. Im Anschluß hieran war auch das weitere 
Verfahren geordnet. Behufs Erhebung etwaiger Einwendungen 
sollten Retablissements- und Bebauungspläne öffentlich ausgelegt, 
andere Pläne den angrenzenden und den gegenüberliegenden Eigen
tümern schriftlich mitgeteilt werden. Über die Einwendungen ent
schied wieder der Kreis- oder Bezirksausschuß

Die Kommission des Abgeordnetenhauses verwarf diese ver
schiedenartige Behandlung und gab zugleich der Ortspolizeibehörde 
eine andere Stellung In letzterer Beziehung machten sich unter 
den Mitgliedern die abweichendsten Meinungen geltend. Während 
ein Teil die Einwirkung der Polizeibehörde ganz beseitigen zu 
können glaubte oder der Polizeibehörde wenigstens nur das Recht 
zur Erhebung von Einwendungen gegen den Fluchtlinienplan gleich 
den sonst beteiligten Behörden und Eigentümern zugestehen wollte, 
vertrat ein anderer Teil den Standpunkt der Staatsregierung, 
daß der Polizeibehörde im öffentlichen Interesse eine ausschlag
gebende Stimme nicht versagt werden dürfe und namentlich die 
Befugnis, eine Fluchtlinienfestsetzung zu fordern, gewahrt bleiben 
müsse. Schließlich entschied sich die Mehrheit dafür, die Initiative 
ausnahmslos in die Hand der Gemeindebehörde zu legen, diese 
aber durchweg einerseits an das Einverständnis der Gemeinde, 
andererseits an die Zustimmung der Polizeibehörde zu binden. —
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Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, den ganzen Abschnitt 
systematisch neu zu ordnen,' es geschah dies in den §§ 1—10 des 
Gesetzes. An die Spitze wurde der eben bezeichnete Grundsatz ge
stellt und im übrigen das Verfahren für sämtliche vorkommende 
Fälle -- also für die Veränderung bestehender Straßen, für die 
Anlegung neuer Straßen und für die Aufstellung von Bebauungs
plänen — gleichmäßig gestaltet, indem man durchgängig, außer 
bei Festsetzungen für einzelne Grundstücke, die öffentliche Auslegung 
des Planes vorschrieb. Bei umfassenden Zerstörungen durch Brand 
oder andere Ereignisse ward die Gemeinde für verpflichtet erklärt, 
schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiefern ein neuer Be
bauungsplan zu entwerfen sei.

Die Kommission schaltete in das Gesetz außerdem zwei neue 
Paragraphen (§§ 11 und 12) ein. Ersteren erachtete man haupt
sächlich aus dem Grunde für nötig, um gegenüber einer ab
weichenden Auffassung der Staatsregierung klarzustellen, daß es 
nach der Festsetzung von Fluchtlinien zur Entziehung und Be
schränkung des in die Straße fallenden Grundeigentums nicht 
mehr einer Königlichen Verordnung in Gemäßheit des Enteignungs- 
gesetzes vom 11. Juni 1874 (§ 2) bedürfe. Durch den § 12 sollte 
den Gemeinden eine Handhabe geboten werden, um sich gegen 
das Bauen an unfertigen Straßen und gegen den hieraus her
vorgehenden Zwang zur Herstellung von sonst nicht notwendigen 
Straßen zu schützen.

Das Abgeordnetenhaus trat zunächst den Anheimgaben der 
Kommission überall bei. Einen lebhaften Kampf riefen zwar die 
§§ 1 und 5, die das Verhältnis zwischen Ortspolizeibehörde und 
Gemeindevorstand regeln, hervor; aber auch hier wurden die ge
stellten Änderungsanträge bei der zweiten Beratung abgelehnt. 
Erst bei der dritten Beratung gelangten zwei Anträge des Ab
geordneten Tiedemann zur Annahme, welche, den Standpunkt der 
Staatsregierung wahrend, der Ortspolizeibehörde das Recht wieder
gaben, eine Festsetzung von Fluchtlinien zu verlangen und einer 
Weigerung des Gemeindevorstandes gegenüber die höhere Instanz 
anzurufen.

II. Hinsichtlich der Entschädigungsfrage erschien eine gesetz
liche Regelung im Interesse der Gemeinden besonders erwünscht. 
Früher waren Verwaltung und Rechtsprechung darin einig ge-
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wesen, daß zwar der Besitzer eines bebauten Grundstückes Ent
schädigung fordern könne, sobald ihm wegen einer neuen Flucht
linie der Wiederaufbau von Gebäuden oder der Ausbau innerhalb 
der alten Fluchtlinie untersagt werde, daß dagegen dem Besitzer 
eines unbebauten Grundstückes ein Entschädigungsanspruch erst 
dann zustehe, wenn die von der Bebauung ausgeschlossene Fläche 
tatsächlich zur Straße gezogen werde. Abweichend hiervon hatte 
aber das Obertribunal später den Grundeigentümern eine Ent
schädigung auch in den Fällen zuerkannt, wo ein unbebautes 
Grundstück von der Fluchtlinie getroffen und deshalb dem Besitzer 
die Bebauung verwehrt wurde.

Die Staatsregierung sah hier einen Entschädigungsanspruch 
fortwährend als unbegründet an Demgemäß waren in den Ent
wurf jene früheren Grundsätze aufgenommen. Die Begründung 
wies darauf hin, wie schon nach allgemeinen Rechtsregeln der 
Eigentümer sich die Beschränkung der Baufreiheit infolge einer 
Fluchtlinienfestsetzung ebenso wie die Einschränkungen aus Rück
sichten der Feuer- oder Gesundheitspolizei gefallen lassen müsse, 
wie außerdem aber auch die beteiligten Grundbesitzer bei An
ordnung neuer Fluchtlinien in der Regel durch die Umwandlung 
ihrer Grundstücke in Bauplätze einen erheblichen Gewinn machten 
und wie endlich nur auf diese Weise unerlaubten Spekulationen 
vorgebeugt sowie das Zustandekommen der im öffentlichen Interesse 
gebotenen Verbesserungen gesichert werden könne.

Im wesentlichen fand diese Anschauung bei der Kommission 
des Abgeordnetenhauses Billigung. Wenn man auch weniger 
Wert auf die Folgerungen aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
legte, so glaubte man doch, daß bei billiger Abwägung der mit
einander streitenden Interessen für die durch neue Fluchtlinien 
erfolgte Einschränkung ein Entschädigungsanspruch bei bebauten 
Grundstücken anzuerkennen, dagegen bei unbebauten abzulehnen 
sei. Eine ausnahmsweise Behandlung ließ man dem Falle zu 
teil werden, wenn ein unbebautes Grundstück an einer bereits 
fertiggestellten Straße liegt und dann von einer neuprojektierten 
Querstraße getroffen wird, weil hier, wie man meinte, der Eigen
tümer die Fläche mit Recht als einen Bauplatz habe betrachten 
können.

Im übrigen wurde den §S 10 und 11 des Entwurfes die-
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jenige veränderte Gestalt gegeben, welche sich jetzt in den §§ 13 
und 14 des Gesetzes wiederfindet. Die Kommission erachtete ins
besondere für unerläßlich, einmal im Anschluß an das Enteignungs 
gesetz den Unterschied zwischen Entziehung und Beschränkung des 
Eigentums in der Fassung zum Ausdruck zu bringen und sodann 
den Zeitpunkt genauer zu bestimmen, wann der Eigentümer Ent
schädigung verlangen kann. Die Vorschrift des Entwurfes, wonach 
Entschädigung gewährt werden sollte, wenn der Wiederaufbau von 
Gebäuden in den früheren Grenzen oder der Ausbau innerhalb 
der alten Fluchtlinien versagt werde, hielt man für ungenügend, 
weil der Eigentümer es danach in der Hand habe, den Zeitpunkt 
der Entschädigung, etwa durch Einreichung eines Gesuches um 
Erteilung des Baukonsenses, willkürlich herbeizuführen. Man er
setzte sie durch die Anordnung, daß Entschädigung, außer bei 
wirklicher, von der Gemeinde beanspruchter Abtretung des Grund
eigentums, nur dann gefordert werden könne, wenn ein bebautes 
Grundstück bis zur neuen Fluchtlinie von Gebäuden freigelegt 
wird und wenn in dem oben erwähnten Ausnahmefalle — bei 
Projektierung einer neuen Querstraße — die Bebauung des bisher 
unbebauten Grundstücks in der Fluchtlinie der neuen Straße 
erfolgt.

Die Vorschläge der Kommission wurden vom Abgeordneten
hause ohne Widerspruch angenommen.

III. Durch den § 12 der Regierungsvorlage sollte den Ge
meinden eine Erleichterung m ihrer Verpflichtung, für die An
legung und Unterhaltung der Straßen und Plätze zu sorgen, 
gewährt werden. Über die Notwendigkeit einer derartigen Maß
regel waren, wie sich bereits bei anderen Gelegenheiten gezeigt 
hatte, die gesetzgebenden Faktoren einverstanden; über das zu 
wählende Auskunftsmittel hatte sich indes eine Einigung bisher 
nicht erreichen lassen. Vom Herrenhause war früher eine gesetzliche 
Bestimmung in Anregung gebracht, wonach bei teilweiser Ent
eignung eines Grundstückes zum Zwecke einer Straßenanlage der 
Mehrwert, den das Restgrundstück durch die Lage an der Straße 
erhält, auf die für die Enteignung zu leistende Entschädigung in 
Gegenrechnung kommen sollte. Die Staatsregierung bezeichnete 
aber in Übereinstimmung mit der Ansicht, welche die zur Beratung 
des Enteignungsgesetzes vom Abgeordnetenhause niedergesetzte
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Kommission hierüber ausgesprochen hatte, einen solchen Weg als 
unzulässig. Ebenso erklärte sie sich gegen ein in anderen Ländern 
eingeschlagenes Verfahren, wonach die Gemeinden ermächtigt 
werden, den gesamten bei der Straßenanlage beteiligten Grund
besitz zu erwerben und das für die Anlage entbehrliche Terrain zu 
den entstehenden höheren Preisen wieder zu veräußern. Sie knüpfte 
vielmehr an ein für das Weichbild von Berlin bestehendes Regulativ 
vom 31. Dezember 1838 an, das den städtischen Behörden die Be
fugnis beilegte, „bei der Anlage einer neuen Straße oder bei dev 
Verlängerung einer schon bestehenden von dem Unternehmer der 
neuen Anlage oder von den angrenzenden Eigentümern die Legung 
des ersten Straßenpflasters oder den Betrag der hierzu erforder
lichen Kosten zu verlangen"' und sie eröffnete in dem § 12 den 
Gemeinden die Möglichkeit, entsprechende ortsstatutarische Be
stimmungen zu treffen, hierbei aber neben den Kosten der Pflasterung 
auch die Ausgaben für Freilegung, Entwässerung usw. zu berück
sichtigen.

In der Kommission des Abgeordnetenhauses stimmte man 
dem Gedanken zu. Die Vorschriften wurden nur nach mehreren 
Richtungen hin schärfer gefaßt. Daneben beschränkte man die 
Verpflichtung der angrenzenden Eigentümer auf ein bestimmtes- 
Maß — die Hälfte der Straßenbreite, höchstens 13 m — und 
fügte die Anordnung hinzu, daß die gesamten Kosten von den 
Eigentümern nach Verhältnis ihrer die Straße berührenden Grenze 
zu tragen seien.

Der Paragraph ist in der Fassung der Kommission unverändert 
in das Gesetz als § 15 übergegangen- er empfing nur bei der 
zweiten Beratung im Abgeordnetenhaus einen das Berliner 
Regulativ oont 31. Dezember 1838 einstweilen aufrecht erhaltenden 
Zusatz.

Durch § 10 des Kommunalabgabengesctzes vom 14. Juli 1893 
(GS- S. 152) ist den Gemeinden freigegeben, einen anderen, als 
den im § 15 vorgesehenen Maßstab für die Verteilung der Beiträge 
auf die Anlieger einzuführen.

IV. Wie schon bei den Bemerkungen zum ersten Abschnitte 
angedeutet ist, ging der Regierungsentwurf davon aus, daß die 
nach Maßgabe des Gesetzes erforderlichen Entscheidungen über 
Festsetzung von Fluchtlinien durch die Selbstverwaltungsbehvrden,
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soweit diese bereits geschaffen waren, zu treffen seien. Als solche 
waren der Kreisausschuß, der Bezirksausschuß und der Prooinzial- 
ausschuß in Aussicht genommen. An die Stelle der beiden letzteren 
traten demnächst infolge der bei Beratung der Provinzialordnung 
vom Landtage gefaßten Beschlüsse der Bezirksrat und der Pro
vinzialrat.

Die Frage, ob man statt der Beschlußbehörden die Verwaltungs
gerichte mit der Entscheidung zu betrauen habe, wurde zwar an
geregt, indes sowohl in der Kommission wie im Hause selbst 
verneinend beantwortet.

Dagegen stellte die Kommission die Städte mit mehr als 10000 
Einwohnern ebenso in erster Instanz unter den Bezirksrat, wie dies 
der Entwurf mit den Stadtkreisen getan hatte. Das Abgeordneten
haus trat dem zuerst bei, nahm aber schließlich bei der dritten 
Beratung einen Antrag des Abgeordneten Rickert an, wonach für 
Stadtkreise die erste Instanz durch den Provinzialrat, die zweite 
durch den Minister für Handel gebildet ward. Maßgebend waren 
hierfür die von mehreren städtischen Vertretern im Herrenhause 
geäußerten Wünsche, die im wesentlichen darauf beruhten, daß von 
der mit den besten technischen Kräften ausgerüsteten Ministerial- 
Jnstanz eine den Verhältnissen angemessene Entscheidung mit 
größerer Sicherheit zu erwarten sei.

Diese Bestimmungen haben, nachdem inzwischen die Befugnisse 
des Ministers für Handel auf den Minister der öffentlichen Arbeiten 
übergegangen waren, eine wesentliche Änderung mit demjenigen 
Zeitpunkte erfahren, in welchem das Landesverwaltungsgesetz vom 
30. Juli 1883 und das Zuständigkeitsgesetz vom 1. August 1883 
für die einzelnen Landesteile in Kraft getreten sind. Der Bezirksrat 
ist durch den Bezirksausschuß ersetzt) die §§ 17 und 18 sind auf
gehoben (§ 146 des Zuständigkeitsgesetzes)) nach den nunmehr 
bestehenden Vorschriften regelt sich die Zuständigkeit dahin:

für Landgemeinden und für Stadtgemeinden bis zu 10000 
Einwohnern beschließt in erster Instanz der Kreisausschuß, in 
zweiter der Bezirksausschuß)

für Stadtkreise und für Stadtgemeinden mit mehr als 10000 
Einwohnern beschließt in erster Instanz der Bezirksausschuß, 
in zweiter der Provinzialrat)
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für den Stadtkreis Berlin beschließt in den Fällen der
§§ 5, 8 und 9 der Minister der öffentlichen Arbeiten, in bett
Fällen der §§ 12 und 15 der Minister des Innern.
Das Verfahren bezüglich der Beiträge aus § 15 des Gesetzes 

hat durch das oben schon erwähnte Kommunalabgabengesetz (§§ 69ff., 
§§ 87 und 88) erhebliche Veränderungen erfahren. Das wesentlichste 
wird in den Bemerkungen zu § 15 erwähnt werden. Im übrigen 
ist auf die Kommentare zum genannten Gesetz von Adickes,Nöll, 
Derlei, Schwarz und Strutz zu verweisen.

V. Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes hat Dr. Reinartz 
in zwei Aufsätzen: „Die Rechte der Gemeinden aus §§ 11 unb 12 
des Fluchtliniengesetzes" — PrVerwBl. 18 Nr. 39 — und 
„Die Befugnisse der Polizeibehörden bei Anlegung und Ver
änderung von Straßen" — ebendas. 19 Nr- 23, 24 — Schluß
folgerungen gezogen, die auf Mißverständnis des Gesetzes beruhen. 
Ihm hat in gewisser Beziehung Bering in einem Aufsatze „Polizei 
und Gemeindebehörde" — PrVerwBl. 19 Nr. 47 — sekundiert. 
Die Anschauungen obiger Aufsätze sind eingehend beleuchtet und 
widerlegt durch Dr. Anschütz: „Kritische Bemerkungen" — PrVerw
Bl. 19 Nr. 27 — und durch Löhlein: „Noch einmal die.Befugnisse 
der Polizeibehörde" — ebendas. 19 Nr. 30 —. Es kann hier auf 
die genannten Aufsätze nur hingewiesen werden. Vgl. auch Ver
waltungsarchiv 6 S. 661. Im übrigen wird auf die Bemerkungen 
zu den §§ 11 und 12 verwiesen.

Die kleine Abhandlung von C. Dttermann, welche im An
schluß an die 3. Auflage des Friederichsschen Kommentars einige 
Fragen aus der Praxis behandelt, ist zur Drientierung ganz zweck
mäßig, aber mit einiger Vorsicht zu gebrauchen. Vgl. Verwaltungs
archiv 6 S. 664.

Zu erwähnen ist hier noch das vortreffliche Werk: Preußisches 
Baupolizeirecht, von Dr. jur. Constanz Baltz, Regierungs
präsident, 3. Aufl-, Berlin, Carl Heymanns Verlag. Bezüglich der 
Bestimmungen des Fluchtliniengesetzes wird im allgemeinen darin 
auf diesen meinen Kommentar verwiesen.

Ein ausführliches, höchst lehrreiches Werk ist: das Badische 
Drtsstraßenrecht, von Dr. Walz, Bürgermeister in Heivelberg, 
Heidelberg, Adolf Emmerling. & Sohn, 1900. Wenn das badische 
Recht auch zum Teil auf anderer Rechtsgrundlage beruht, so sind
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doch sehr viele Berührungspunkte mit unserem Gesetze vorhanden 
und ein Studium des Werkes auch zum Verständnisse unseres 
Gesetzes von wesentlichem Vorteile, es kann nur dringend empfohlen 
werden.

Endlich soll noch darauf hingewiesen werden, daß außer dem 
Werke von v. Kamptz usw. vor kurzem das Werk: Die Rechts- 
grundsätzedes Königlich Preußischen Oberverwaltungs
gerichts, vierte gänzlich neubearbeitete und bis zur Gegenwart 
ergänzte Auflage, von Fr. Kunze und Dr. G. Kautz bei 
I. Guttentag, Berlin 1905, bis jetzt in dem ersten Bande er
schienen ist. In demselben werden die wesentlichen in diesem
Kommentar angeführten Entscheidungen zu finden sein und dadurch 
deren Benutzung erleichtert werden.

VI. Für Frankfurt a. M. ist zur Herbeiführung einer zweck
mäßigen Gestaltung von Baugrundstücken und aus Gründen des 
öffentlichen Wohles zur Erschließung von Baugelände für über
wiegend unbebaute Teile des Gemeindebezirks, für die der Be
bauungsplan endgültig festgestellt ist, ein besonderes Gesetz vom
28. Juli 1902 (GS. S- 273) erlassen. Es beeinflußt das Flucht
liniengesetz etwa nur durch seinen § 23. Er hat folgenden Wortlaut:

„Die Kommission bestimmt nach Anhörung der Straßen- 
baupolizeibehörde, innerhalb welcher Zeit die Straßen und 
Plätze des Anlegungsgebietes für den öffentlichen Verkehr 
und den Anbau fertig herzustellen sind. Dabei kann für 
diese Zwecke eine nur vorläufige Herstellung zugelassen und 
als ausreichend anerkannt werden. Die Frist kann für ver
schiedene Teile des Umlegungsgebietes verschieden bemessen 
werden. Nach Ablauf der Frist kann die Bauerlaubnis aus 
dem Grunde, daß die Herstellung der Straße noch nicht
erfolgt ist, nicht versagt werden............ "

Hierin liegt eine Modifikation des § 12 des Fluchtliniengesetzes, 
soweit dieser die Voraussetzungen des Bauverbots betrifft. Eine 
erhebliche Anwendung des Gesetzes wird bei seinem komplizierten 
Verfahren wohl kaum in Aussicht stehen. Siehe dazu den ein
gehenden und vortrefflichen Aufsatz: Zum nächsten Preußischen 
Städtetage (eine vorzeitige Glosse) von Stadtrat Kappelmann 
in Erfurt im PrVerwBl. 25 S. 879 ff, namentlich S. 883.
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VII. Weit wichtiger für das Fluchtliniengesetz ist der im 
„Reichsanzeiger" veröffentlichte Entwurf eines Gesetzes zur 
Verbesserung der Wohnungsverhältnisse. Der Art. 1 des 
Entwurfes lautet folgendermaßen:

Artikel 1.
Baugelände und Straßenkostenbeiträge.

Das Gesetz, betreffend die Anlegung und Veränderung von 
Straßen und Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften, vom 
2. Juli 1875 (GS- S- 561) wird dahin geändert:

1. Im tz 1 erhält
a) der Abs. 2 folgende Fassung:

Die Ortspolizeibehörde kann die Festsetzung von Flucht
linien verlangen, wenn die von ihr nach § 3 wahrzu
nehmenden Rücksichten die Festsetzung fordern.

b) der Abs. 4 Satz 2 folgende Fassung:
Aus besonderen Gründen kann aber eine hinter die 

Straßenffuchtlinie zurückweichende Baufluchtlinie festgesetzt 
werden.

2. Im § 3 wird
a) dem Abs. 1 folgende Vorschrift hinzugefügt:

Zu den bei der Festsetzung wahrzunehmenden Rück
sichten gehört ferner die Rücksicht auf das Wohnungs
bedürfnis.

b) dem Abs. 2 folgende Vorschrift hinzugefügt:
Desgleichen ist darauf Bedacht zu nehmen, daß in aus

giebiger Zahl und Größe Plätze (auch Gartenanlagen, Spiel- 
und Erholungsplätze) vorgesehen, daß für Wohnzwecke Bau
blöcke von angemessener Tiefe entsprechend dem verschieden
artigen Wohnungsbedürfnis, auch Straßen von geringerer 
Breite geschaffen und daß durch die Festsetzung Baugelände 
entsprechend dem Wohnungsbedürfnisse der Bebauung er
schlossen wird.

3. Im § 5 erhält der Abs. 1 folgende Fassung:
Die Zustimmung der Ortspolizeibehörde (§ 1) darf nur versagt 

werden, wenn die von ihr nach § 3 wahrzunehmenden Rücksichten 
die Versagung fordern.
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4. Als § 14a werden folgende Vorschriften eingestellt:
Erfordert die von der Ortspolizeibehörde wahrzunehmende 

Rücksicht auf das Wohnungsbedürfnis (§ 3), daß Strahen oder 
Straßenteile, für die Fluchtlinien festgesetzt sind, als Ortsstraßen 
fertiggestellt werden, so kann die Ortspolizeibehörde unter Zu
stimmung derjenigen Behörde, welche die Aufsicht des Staates 
über die Verwaltung der Angelegenheiten der Gemeinde führt, 
die Fertigstellung anordnen.

Gegen die Anordnung der Ortspolizeibehörde finden die 
Rechtsmittel des § 56 des Gesetzes über die Zuständigkeit der 
Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom 1. August 
1883 (GS. S. 237) statt.

Zur Fertigstellung und zur Unterhaltung dieser Straßen oder 
Straßenteile als Ortsstraßen ist die Gemeinde öffentlich-rechtlich 
verpflichtet. Dies gilt auch dann, wenn die Umwandelung schon 
bestehender öffentlicher Wege, deren Unterhaltung bisher anderen 
Pflichtigen öffentlich-rechtlich obgelegen hat, in Ortsstraßen erfolgen 
soll. Wird davon eine Chaussee (Kunststraße) betroffen, so bedarf 
die Anordnung der Fertigstellung der Zustimmung der Chaussee
baupolizeibehörde. Die bisher zur Unterhaltung öffentlich-rechtlich 
Verpflichteten haben der Gemeinde für die Übenrahme der Unter
haltung nach billigem Ermessen Entschädigung zu gewähren. Eine 
Entschädigung wird nicht gewährt, soweit die Unterhaltung des 
Weges bisher den Besitzern der angrenzenden Grundstücke öffentlich- 
rechtlich obgelegen hat.

Streitigkeiten über die Entschädigung werden im Verwaltungs
streitverfahren entschieden. Zuständig ist in erster Instanz der 
Kreisausschuß, in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern und, 
sofern es sich um Chausseen handelt, oder ein Provinzialverband, 
Landeskommunal- oder Kreiskommunalverband als solcher, oder 
— in der Provinz Hannover — ein Wegeverband beteiligt ist, der 
Bezirksausschuß.

Unberührt bleiben die Vorschriften in § 18 Abs. 4 des Gesetzes, 
betreffend die Ausführung der §§ 5 und 6 des Gesetzes vom 
30. April 1873 wegen der Dotation der Provinzial- und Kreis
verbände, vom 8. Juli 1875 (GS. S. 497) sowie die Vorschriften 
über die öffentlich-rechtliche Verpflichtung der Besitzer der an-
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grenzenden Grundstücke zur Fertigstellung und Unterhaltung der 
Bürgersteige.

5. Im § 15 werden
a) hinter Abs. 2 folgende Vorschriften als Abs. 3 eingefügt:

Die Beiträge sollen in der Regel nur zu einem Teile, 
und zwar höchstens zu drei Vierteln erhoben werden, wenn 
sie wegen der Errichtung solcher Wohngebäude zur Hebung 
gelangen, welche vorwiegend dazu bestimmt sind, minder
bemittelten Familien gesunde und zweckmäßig eingerichtete. 
Wohnungen zu gewähren. Als solche Wohngebäude gelten 
insbesondere diejenigen der
1. Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung, deren satzungsmäßig bestimmter 
Zweck ausschließlich darauf gerichtet ist, minderbemittelten 
Familien gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen 
in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen 
Preisen zu verschaffen, und deren Satzung den an die 
Gesellschafter zu verteilenden Jahresgewinn auf höchstens 
vier vom Hundert ihrer Anteile beschränkt, auch den 
Gesellschaften für den Fall der Auflösung der Gesellschaft 
nicht mehr als den Nennwert ihrer Anteile zusichert, den 
etwaigen Rest des Gesellschaftsvermögens aber für gemein
nützige Zwecke bestimmt:

2. Arbeiter und diesen wirtschaftlich gleichzustellenden Per
sonen, wenn die Wohngebäude dazu bestimmt sind, von 
ihnen ausschließlich oder außer von ihnen nur von 
höchstens zwei anderen derartigen Familien bewohnt zu 
werden.

b) an Stelle des bisherigen Abs. 3 Satz 1 folgende Vorschriften 
eingestellt:

Das Ortsstatut hat die näheren Bestimmungen für die 
Festsetzung und Erhebung der Beiträge innerhalb der Grenzen 
vorstehender Vorschriften zu treffen, insbesondere für den 
Fall einer Änderung in den Voraussetzungen der im vor
stehenden Absätze geregelten Begünstigung die Nachforderung 
der Beiträge zu regeln; die Heranziehung zu dem vollen 
Beitragssätze ist nicht mehr zulässig, wenn ein Wohngebäude
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20 Jahre hindurch den für die Gewährung der Begünstigung 
maßgebenden Bestimmungen genügt hat. —

Siehe dazu die Begründung. Beides auch abgedruckt im 
Reichs-Arbeitsblatt 2, 1904, S. 411 ff und S. 510ff.

Wesentlich eingreifend in die Judikatur würden diese Ab
änderungen nicht erscheinen, wenn sie auch in wohnungspolitischer 
Hinsicht von großer Bedeutung sind. Es hat sich an diesen Gesetz
entwurf eine erhebliche Literatur geknüpft und die Stimmen für 
und wider haben sich mit großer Lebhaftigkeit geltend gemacht. 
Jedenfalls find die Meinungsverschiedenheiten noch so groß, daß 
nicht zu erwarten steht, daß in kürzerer Zeit der Entwurf in irgend 
einer Form Gesetz wird. Von Wichtigkeit in dieser Beziehung ist 
die Erklärung des Regierungskommissars in der Sitzung, des 
Herrenhauses vom 30. März 1905, welche er auf eine Anregung 
des Oberbürgermeisters Bender aus Breslau bezüglich des 
Wohnungsgesetzentwurfes und des Wunsches, eine Reu-Kodifikation 
des Fluchtliniengesetzes herbeizuführen, abgab. Sie lautet:

„Meine Herren, ob die Bestimmungen, welche 
der bekanntgegebene Wohnungsgesetzentwurf über 
die Änderung des Fluchtliniengesetzes enthält, in 
demjenigen Entwürfe, welcher seinerzeit dem Land
tage vorgelegt werden soll, wieder so in die Er
scheinung treten werden, wie sie jetzt sind, ist noch 
fraglich. Der Entwurf wird einer nochmaligen 
Durcharbeitung unterzogen. Eine allgemeine 
Änderung des Fluchtliniengesetzes ist seitens der 
Staatsregierung nicht beabsichtigt."

Danach wird das Wohnungsgesetz kaum in nächster Zeit zum 
Abschluß gelangen.

VIII. Endlich soll zu § 10 des KAG noch ein Aussatz in 
Nr. 231 der Kölnischen Zeitung vom 24. März 1902 (Morgen- 
Ausgabe) erwähnt werden, welcher eine bemerkenswerte Kritik der 
v. Miquelschen Vorschläge enthält.





I.

Gesetz, betreffend
die Anlegung und Veränderung von Strotzen 

und Plätzen in Städten und ländlichen 
Ortschaften.

Vom 2. Juli 1875.
(Gesetz-Samml. 1875, Nr. 40, S. 561.)

(Ausgegeben zu Berlin am 20. August 1875.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc. 
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages, 
für den ganzen Umfang der Monarchie, was folgt:

§. V)
Für die Anlegung oder Veränderung von Straßen und 

Plätzen in Städten und ländlichen Ortschaften sind die 
Straßen- und Baufluchtlinien vom Gemeindevorstande im 
Einverständnisse mit der Gemeinde, bezüglich deren Ver
tretung, dem öffentlichen Bedürfnisse entsprechend unter 
Zustimmung der Ortspolizeibehörde festzusetzen.

Die Ortspolizeibehörde kann die Festsetzung von Flucht
linien verlangen, wenn die von ihr wahrzunehmenden 
polizeilichen Rücksichten die Festsetzung fordern.

Zu einer Straße im Sinne dieses Gesetzes gehört der 
Straßendamm und der Bürgersteig.

l) Erläuterungen S. 12—40. 
Straßen- und Baufluchtengesetz. 5. Ausl.



Die Straßenfluchtlinien bilden regelmäßig zugleich die 
Baufluchtlinien, das heißt die Grenzen, über welche hinaus 
die Bebauung ausgeschlossen ist. Aus besonderen Gründen 
kann aber eine von der Straßenfluchtlinie verschiedene, 
jedoch in der Regel höchstens 3 Meter von dieser zurück
weichende Baufluchtlinie festgesetzt werden.

§. 2?)
Die Festsetzung von Fluchtlinien (§. 1) kann für ein

zelne Straßen und Straßentheile oder, nach dem voraus
sichtlichen Bedürfnisse der näheren Zukunft, durch Aus
stellung von Bebauungsplänen für größere Grundflächen 
erfolgen.

Handelt es sich in Folge von umfassenden Zerstörungen 
durch Brand oder andere Ereignisse um die Wieder
bebauung ganzer Ortstheile, so ist die Gemeinde verpflichtet, 
schleunigst darüber zu beschließen, ob und inwiefern für 
den betreffenden Ortstheil ein neuer Bebauungsplan auf
zustellen ist und eintretenden Falls die unverzügliche Fest
stellung des neuen Bebauungsplanes zu bewirken.

§. 3?)
Bei Festsetzung der Fluchtlinien ist auf Förderung des 

Verkehrs, der Feuersicherheit und der öffentlichen Gesund
heit Bedacht zu nehmen, auch darauf zu halten, daß eine 
Verunstaltung der Straßen und Plätze nicht eintritt.

Es ist deshalb für die Herstellung einer genügenden 
Breite der Straßen und einer guten Verbindung der 
neuen Bauanlagen mit den bereits bestehenden Sorge 
zu tragen.

!) Erläuterungen S. 41, 42. 
2) Erläuterungen S. 43.


